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Politische Statistik.

1. Ergebnisse der Volksabstimmungen
von Ende 1919—1923.

Einleitung.
Die Ergebnisse der Volksabstimmungen bilden, wie aus unscrn

frühem Publikationen hervorgeht, den einen Hauptbestandteil der

politischen Statistik ; sie bringen gleichsam die Willenskundgebung
dei stimmfähigen oder stimmenden Bürger zahlenmässig zum
Ausdruck und stellen eine fortlaufende Chronik der demokratischen

Bestrebungen, der Erfolge und Misserfolge der Gesetzgebungstätigkeit

dar, wobei das Mehrheitsprinzip — gleichviel ob es swh

um ein annehmendes oder verneinendes Verdikt handle — ausschlaggebend

ist. Gute, den Zeit- oder Kulturbedürfnissen entsprechende

Staatsverfassungen und Gesetze können zumal in der Demokratie
als glückliche Erfolge einer einsichtigen und vernünftigen Politik
betrachtet werden. Freilich ist, wenigstens bei uns in der Schweiz,
die Zeit dahin, wo sich die Regierungen oder ihre führenden Mit
giieder einer beschaulichen Tätigkeit hingeben und sagen konnten:
«L'Etat c'est moi», denn die Alleinherrschaft und Selbstherrlichkeit

hat unter dem Regiment des Referendums und der Initiative
vollends aufgehört. Regierungen und Parlamente müssen sich von
den Parteien und vom Volke manches gefallen lassen. Wie oft
werden gut gemeinte Absichten der Regierungen und der
gesetzgebenden Behörden durch demagogische Strömungen vereitelt oder
durchkreuzt und wie leicht spielt nicht eine durch spontane
Einflüsse und Stimmungen entstandene Zufallsmehrheit eine Rolle. In
der letzten Zeit gemachte Erfahrungen bei Abstimmungen sowohl

über eidg. als kantonale Vorlagen sprechen jedenfalls nicht für die

politische Statistik.

l. ^r^ebni88e cler Volk8ab8timmun^en
von Lncte 1919—1923.

MnIeitunZ.
Die Drgehnisse 6er Volksahstimmungen liilden, wie Aus unsern

frühern Duhlikationei^ hervorgeht, den eàe» Daupthestandteil der

politischen Statistik; sie dringen gleichsam die Willenskundgehung
dei stimmfähigen oder stimmenden Lürger /.ahlenmässig ^uin
àsrlruck und stellen eine fortlaufende (fhronik der demokratischen

Zestredungen, der Drfolge und Nisserfolge der Deset/.geliungs-

tätigkeit dar, wohei das Nehrheitsprin/Üp — gleichviel oh es s'ch

um ein annehmendes oder verneinendes Verdikt handle — ausschlag
gehend ist. (lute, den Keit- oder Kulturhedürfnissen entsprechende

Staatsverfassungen und Desetxe können /.umal in der Demokratie
als glückliche Drkolge einer einsichtigen und vernünftigen l'olitik
hetrachtet werden. Dreilich ist, wenigstens I>ei uns in der Schweiß,
die lleit dahin, wo sich die Regierungen oder ihre führenden klit
glieder einer heschaulichen Tätigkeit hingehen und sagen konnten:
-(D Dtat c'est moi», denn die /Alleinherrschaft und Selhstkerrlich-
keit hat unter dem Regiment des Referendums und der Initiative
vollends aufgehört. Regierungen und Parlamente müssen sich von
den Darteien und vom Volke manches gefallen lassen. Wie ott
werden gut gemeinte /rksichten der Regierungen und der geset?-
gehenden Lehörden durch demagogische Strömungen vereitelt oder

durchkreuzt und wie leicht spielt nicht eine durch spontane Din-
flüsse und Stimmungen entstandene /ufallsmehrheit eine Dolle. In
der letzten ^eit geniachte Erfahrungen kei ^.hstimmungen sowohl

üher eidg. als kantonale Vorlagen sprechen jedenfalls nicht für die



Notwendigkeit eines weitern Ausbaues der Volksrechte -- im

Gegenteil konnte man genugsam vernehmen, das Volk sei gesetzes-

überdrüssig und abstimmungsmüde und die unerfreuliche
Wahrnehmung, dass oft kaum die Hälfte, ja nicht selten kaum ein Drittel
der stimmfähigen Bürger an der Urne erscheinen, berechtigt eher

zu der kategorischen Forderung, dass Mittel und Wege gesucht
,werden sollten, um die Staatsbürger zu regelmässigerer und
gewissenhafterer Ausübung ihrer souveränen Volksrechte anzuhalten,
denn nicht vergebens heisst es im Gesetz: «Die Ausübung des

Stimmrechts ist Bürgerpflicht.»
Die Ergebnisse der Volksabstimmungen sind vom kant.

statistischen Bureau auf Grund des bei der Staatskanzlei aufbewahrten
urkundlichen Materials regelmässig periodisch bearbeitet und bisher

in sieben Lieferungen seiner «Mitteilungen» veröffentlicht worden,
nämlich :

1. Von der Einführung des obligatorischen Referendums an bis

Februar 1897 in Lieferung 11, Jahrgang 1897 der «Mitteilungen
des kant. statistischen Bureaus».

2. Vom Februar 1897 bis Oktober 1899 111 der allgemeinen
Statistik, Lieferung I, Jahrgang 1900 der «Mitteilungen».

3. Vom Januar 1900 bis März 1905 in Lieferung I, Jahrgang
1905 der «Mitteilungen».

4. Vom Frühjahr 1905 bis Ende 1909 in Lieferung I, Jahrgang
1910 der «Mitteilungen».

5. In Lieferung II, Jahrgang 1915 der «Mitteilungen» wurden
die bezüglichen graphischen Darstellungen an der Schweiz.
Landesausstellung 1914 in Bern betreffend die Stimmbeteiligung und den

Erfolg der Abstimmungen im allgemeinen besprochen.
6. Im statistischen Flandbuch für den Kanton Bern, Lieferung

I/II des Jahrgangs 1917 der «Mitteilungen» sind wiederum die

Ergebnisse (chronologische Uebersicht) der Abstimmungen vom
8. Mai 1910 bis Dezember 1917 nebst den ergänzten Uebersichten
über Stimmbeteiligung und Erfolg des Referendums enthalten.

7. In Lieferung I, Jahrgang 1920 der «Mitteilungen» endlich

wurde die letzte periodische Bearbeitung der Volksabstimmungsergebnisse

unter dem Titel «Politische Statistik. 1. Die
Volksabstimmungen in den letzten 10 Jahren von 1910—1919» veröffentlicht.

dlotwendigdeit eines Leitern ^usduues cler Voldsrecdte — im

(iegenteil donnte mun genugsuni vernedmen, dus Volle sei geseDes-
ü>>er<Irüssig und udstimniungsmüde und die unerkreuliede VVudr-

nedmung, dass olt leuuin die Düllte, M niedt selten duum ein Dritte!
der stimmlüdigen Dürrer nn der Drne ersedeinen, dereedtigt eder

?u der leutegoriseden Forderung, dass Mitte! und Wege gesuclit
werden sollten, uni die Ltuutsdirrger /.n regelmässigerer und ge
wissenliulterer àstidung idrer souveränen Vollesrecdte un^udultcn,
denn niedt vergedens deisst es iin Desetx: «Die àsudung des

Ltimmrecdts ist Lürgerpllicdt.»
Die Drgednisse der Vollesudstimmungen sind voin Icunt. statis-

tiscden Lureuu uul Drund des dei der Ltuutsleun^lei uuldewudrten
urdundlieden Materials regelniüssig periodiscd deurdeitet und dislier
in sieden Dielerungen seiner «Mitteilungen» veröllentlicdt worden,
nümlicd:

1, Von der Dinlüdrung des odligutoriscden llelerendums un dis

Dedruur 1897 in Dielerung 11, ^drgung 1897 der «Mitteilungen
des dunt. stutistiscden Lureuus».

2. Voni Dedruur 1897 dis Ddtoder 1899 >" âer ullgemeinen
Ltstistid, Dielerung 1, ^udrgung 1900 der «Mitteilungen».

z. Vom ^unuur 1900 dis Mürz5 190Z in Inelerung I, Judrgung
190Z der «Mitteilungen».

4. Vom Drüdjudr 190Z dis dinde 1909 in Dielerung I, ^udrgung
1910 der «Mitteilungen».

Z. In Dielerung 11, ^sudrgung 191Z der «Mitteilungen» wurden
die deUglicden gruplnseden Durstellungen un der LcdweD. Dundes-

uusstellung 1914 in Lern detrellencl die Ltimmdeteiligung und den

Drlolg der Zustimmungen im ullgemeinen desprocden.
6. Im stutistiscden dlundducd lür den Kunton Lern, Dielerung

I/II des ^udrgungs 1917 der «Mitteilungen» sind wiederum die

Drgednisse (edronologisede Dedersiedt) der Zustimmungen vom
8. Mui 1910 dis De^emder 1917 nedst den ergänzten Dedersicdten
üder Ltimmdeteiligung und Drkolg des Lelerendums eiddulten.

7. In Dielerung,1, ^udrgung 1920 der «Mitteilungen» endlied

wurde die letzte periodisede Leurdeitung der Voldsudstimmungs-
ergednisse unter dem Vitel «Lolitiscde Ltutistid. 1. Die Voldsud-
Stimmungen in den letzten 10 ^udren von 1910—1919» verolkent-
licdt.



Indem wir auf den Inhalt dieser frühern Arbeiten und namentlich

auf den textlichen Teil derselben verweisen, glauben wir diesmal

auf einen ausführlichen Kommentar über diese Gesetzgebung in

Bezug auf die politischen Rechte verzichten zu können. Es mag noch

bemerkt werden, dass die Volksabstimmungen und Wahlen nach

dem neuen kaut. Gesetz vom 30. Januar 1921 und dem Dekret vom

io. Mai desselben Jahres erfolgen.

Die Abstimmungsergebnisse.
In dem vierjährigen Zeiträume von 1920—1923 gelangten 36

Vorlagen, wovon 18 eidgenössische und 18 kantonale, zur
Abstimmung; etwas weniger als der 3. Teil, im ganzen 11 Vorlagen,

waren im Wege der Initiative bezw. des Referendums zustande

gekommen, und zwar bezogen sich diese 11 Vorlagen alle auf eidg.
Angelegenheiten. Nach der letzten eidg. Abstimmung vom 3. Juni

1923 zählte der Kanton Bern 178,016 Stimmberechtigte ; die Zahl

der letzteren stellt sich in der Regel etwas höher, als bei kantonalen

Abstimmungen, weil das Requisit der dreimonatlichen Niederlassung

für die Ausübung des Stimmrechts am Wohnort bei eidg.
Abstimmungen wegfällt. Ziehen wir eine der letzten Abstimmungen,
7. B. diejenige vom 15. April 1923, in Betracht, bei welcher sowohl
über eine eidgenössische, als auch über eine kantonale Vorlage
abgestimmt wurde, so ergibt sich folgende Differenz:
Zahl der Stimmberechtigten bei der eidg. Abstimmung 177,183,
Zahl der Stimmberechtigten bei der kant. Abstimmung 176,349,

-f Differenz der eidg. gegenüber der kant. Zahl: 834.
Von 1920—1923 stellt sich folgende Vermehrung der

Stimmberechtigten heraus:
Zahl der Stimmberechtigten bei der eidg. Abstimmung

vom 2i.März 1920: 171,510,
vom 3. Juni 1923: 178,016,

Zunahme: 6,506 — 3,8%.
Die Zahl der Stimmberechtigten hängt natürlich auch von dem

jeweiligen Zustande resp. von dem grössern oder geringem Grade

der Zuverlässigkeit der Stimmregister ab; es ist wohl fraglich, ob

die Führung derselben überall stets eine regelmässige und geordnete
sei ; diese dürfte hie und da etwas zu wünschen übrig lassen, nament-

Indem vir aui den Inbalt dieser trübern ^.rlieiten und nament-

lick aut den textlicben Veil derselben verwaisen, glaulien wir dies^

mal aut einen austiìlirlicben lxommentar über diese (äeset^gebung in

Le/.ug aut die pulitiscben Leckte verdickten /.n können. Ls mag nock

bemerkt werden, dass die Volksabstimmungen und V^ablen uaeb

dem neuen Kant. biesetd vom zo. januar 1921 und dem Dekret vom

10. älai desselben sabres ertolgcn.

vie ^b8timmung8erAebni88e.
In dem vierjäbrigen Zeiträume von 1920—192z gelängten zb

Vorlagen, wovon 18 eidgenössiscbe und 18 kantonale, /.ur vVb-

Stimmung; etwas weniger a!» iler z. Veil, im ganden 11 Vorlagen,

waren ini Wege der initiative be/.w. des Leterendums Zustande ge-
kommen, und dwar be/.ogen sick diese 11 Vorlagen alle auk eidg. /in-
gelegenbeiten. biacb der letzten eidg. /ibstimmung vom z, ^uni

192z däblte der Kanton Lern r7^,0^6 Vttmmüsrcclittgtc,' die Zabi

der letzteren stellt sick in der Kegel etwas böber, als Lei kantonalen

/ibstimmungen. weil das Le^uisit der dreimonatlicben bliederlas-

sung tur die Ausübung des Ltimmrecbts am Wobnort bei eidg. /tb-
stimmungeli wegkällt. Zieben wir eine der letzten /ibstimmungen,
d. L, diejenige vom 15, ^.pril 192z, in Letracbt, bei welcber sowobl
über eine eidgenössiscbe, als aucb über eine kantonale Vorlage abge-

stimmt wurde, so ergibt sieb lolgende Ditterendi
Zabl der Ltimmberecktigten bei der eidg, Abstimmung 177,18z,
Zabl der Ltimmlrerecbtigten liei der baut. /Abstimmung 176,549,

-j- Ditterend der eidg. gegenüber der baut. Zabi.' 854.
Von 1920—192z stellt sieb lolgende Vermebrung der Ltimm-

bereebtigten berausi
Zabi der Ltimmlrerecbligten l>ei der eidg. /distimmung

vom 21.Närd 19201 171,510,
vom z. ^uni 192z: 178,01b,

Zunabmei 6,506 Z.8?o^

Die Zabi der Ltimmberecktigten bangt natürlieb aueb von dem

jeweiligen Zustande resp, von dem grössern oder geringern (i-rade

der Zuverlässigkeit der Llimmregister ab; es ist wobl traglicb, ob

die Vübrung derselben überall stets eine regelmässige und geordnete
sei ; diese dürlte bie und da etwas du wünscben übrig lassen, nament-



- 6 —

lieh in grossen Volkszentren mit starkem äusserem Bevölkerungs-
vvechsel uiid flottanter Bevölkerung, wo es schwer hält, die
Personen- und Stimmregister stets ordnungsgemäss auf dem Laufenden
zu erhalten. Es darf indes angenommen werden, dass die

Stimmregisterführer ihr Möglichstes tun, um ihre Pflicht zu erfüllen und
auch an den Stimmberechtigten liegt es, das übrige dazu

beizutragen, dass rechtzeitige Eintragungen oder Streichungen in den

Stimmregistern erfolgen.
Die Stimmbeteiligung variierte von 24,2 bis 86,3%, und zwar

scheint dieselbe weniger vom Interesse oder von der Aktualität der

Vorlagen, als vielmehr von der Art und Intensität der öffentlichen
Aufklärung durch die Presse und in Versammlungen abhängig zu
sein: Je heftiger und leidenschaftlicher die Agitation bei der

Abstimmungskampagne betrieben wird, desto grösser ist in der Rtgei
die Beteiligung. Ein Unterschied zwischen eidgenössischen und
kantonalen Abstimmungen ist dabei nicht wahrzunehmen. Die

geringste Beteiligung, also 24,2%, ergab sich bei der kantonalen

Abstimmung vom 6. November 1921 über die Aufnahme eines

Anleihens von 25 Millionen Franken; zwei eidgenössische Vorlagen
hatten eine Beteiligung von nur 30,3 und 30,7%, eine kantonale

31,1%, drei kantonale 34,8%, drei weitere kantonale 35,1%, drei

eidgenössische 35,6%,, zwei weitere eidgenössische 42,5 und 42,7%
zwei eidgenössische und drei kantonale 55,1%, zwei kantonale 58,5
und 58,6%, drei eidgenössische 58,9%, eine eidgenössische 59, 7%.
eine kantonale 61,3% und eine eidgenössische 61,9%', eine kantonale
62,2% und eine eidgenössische 64%, eine eidgenössische 65,8%,
drei kantonale 71,3%, eine eidgenössische 71,4% und endlich ist
noch eine eidgenössische mit der grössten Stimmbeteiligung von
86,3% zu erwähnen, nämlich die Abstimmung über die Initiative
betr. Erhebung einer einmaligen Vermögensabgabe (Art. 42'»is der

Bundesverfassung). Die grosse Bedeutung, welche dieser

letztgenannten Vorlage zukam, sowie der Umstand, dass die Abstimmung

über dieselbe eine früher nie erreichte Beteiligung aufwies,

rechtfertigt es u. F., dass die Ergebnisse nicht nur nach

Amtsbezirken, sondern ausnahmsweise auch nach Gemeinden oder Ab-
stimmungskreisen zur Darstellung gebracht werden. Ueber die

Stimmbeteiligung bei den letzten Nationalratswahlen soll im
zweiten Teil Aufschluss erteilt werden.

- 5 —

lick in ssrossen Volkszentren mit starkeni äusserem Levolkerunsss-
wecksel und klottanter Levölkerunss, wo es sckwer kält, die Ker
sonen- und Ltiminressister stets ordnunssssseilläss auk dem Vautenden

zu erkalten. lös dark indes anssenommen werden, dass die Ltiinni-
ressisterkükrer ikr iVIösslickstes tun, uiu ikre Ktlickt zu erküllen und
auck au den !8timinberecktissten liesst es, das übrisse dazu beizu-

trassen, class recktzeitisse Kintrassunsseii oder Ltreickunssen in den

brinimressistern erkolssen.

Oie variierte von 24,2 bis 86,und /.war
scbeint clieselbe wenisser vom Interesse 06er von 6er Virtualität 6er

Vorlasseil, als vielinebr von 6er ^,rt un6 Iiltensität 6er ökkentlicken

/Vukklärunss 6urcb 6ie Dresse uncl in Versaninllunssen abbäilsslss zu
seini ^e bettisser uil6 Iei6enscbaktlicber 6ie /cssitation I>ei 6er /vb-
stimmunssskampassne l>etrieben wird, clesto ssrösser ist in 6er Kessel

6ie Keteilissunss, Hin ldntersckied zwiscken ei6ssenössiscben un6
kantonalen /tlistinmnmssen ist dalzei nickt wakrzunekmen. Die sse

rinssste Leteilissunss. also 24,2^. erssab sick bei 6er kantonalen /Kb-

stimmunss vom 6. biovember 1921 ül>er 6ie /tutnabme eines .Vn-

leikens von 2Z Millionen Kranken; zwei eiclssenössiscke Vorlasseil
batten eine Keteilissunss von nur zo,z un6 Z0,7^z, eine kantonale

Zi,i^, 6rei kantonale Z4.8^> clrei weitere kantonale 6rei
ci6ssenössiscke ZZ,6^>, zwei weitere eiclssenössiscke 42,5 uncl 42,7^/4
zwei eiclssenössiscke uncl drei kantonale 55,1^0, ?vvei kantanale Zb.ä
und 58,6^, drei eiclssenössiscke 58,9^, eine eiclssenössiscke 59,7^0,
eine kantonale 6l,z^ uncl eine eiclssenössiscke 61,9^, eine kantonale

62,2^ und eiile eiclsseirössiscke 64^, eine eiclssenössiscke 65.8^,
drei kantonale 7i.Z?o> eine cidssenössiscke 71,4^0 und enclbck ist
nock eine eidssenössiscke mit 6er ssrössten Ltimmbeteilissunss von

86,zu erwäknen, näinlick die ^Kbstimmunss über die Initiative
betr. Krkebunss einer einmalissen Vermössensallssabe (/crt, 42l>b 4^^

klindesverkassunss). Die ssrosse Lecleutunss, welcke dieser letzt-

ssenalinten Vorlasse zukam, sowie der Umstand, dass die /cbstim-

inunss über dieselbe eine krüker nie erreickte lZeteilissunss aukwies,

recktkertisst es u. Kb, dass die Krssebnisse nickt nur nack /Kmts-

t.ezirken, sondern ansnakmsweise auck nack deineinden oder lVb-

stiinillunssskreisen zur Oarstellunss ssebrackt werden, Kleber die
Htimmbeteilissunss bei den letzten biationalratswaklen soll im
zweiten 'Keil /Kuksckluss erteilt werden.



Was nun die Ergebnisse der Abstimmungen selbst anbetrifft,
so sind nach der chronologischen Uebersicht von den 36 Vorlagen,
nämlich 18 eidgenössische und 18 kantonale, 21 angenommen und

15 verworfen worden und zwar fanden von den 18 eidgenössischer,

nur 6 Vorlagen Gnade vor dem Souverän, während 12 eidgenössische

verworfen wurden. Von den t8 kantonalen Vorlagen wurden

15 angenommen und nur 3 verworfen. Es wäre nun aber ganz
verfehlt, daraus auf eine bedeutend grössere Verwerfungstendenz, die

sich gegenüber den eidgenössischen Vorlagen kundgetan, schliessen

zu wollen, denn unter den 12 verworfenen eidgenössischen Vorlagen
finden sich 11 Initiativ- oder Referendumsbegehren, die bis auf
zwei alle (und zwar vermutlich grössernteils im Bundesinteresse)
verworfen wurden, so dass tatsächlich auch unter diesen neun,

analog wie bei den angenommenen Vorlagen, günstige
Abstimmungsergebnisse zu verzeichnen wären. Die Richtigkeit dieser

Ueberlegung kann kaum mit einem trefflicheren Beispiele illustriert
werden, als mit dem Hinweis auf die Abstimmung über die Ver
inögensabgabe-Initiative, welche am 3. Dezember 1922 zum Giück
mit einem gewaltigen Mehr von 85,9%: verworfen wurde. Mit
einem noch stärkeren Mehr, nämlich von 87,5%, wurde zwar das

Referendumsbegehren über das Zonenabkommen mit Frankreich
unterm 18. Februar 1923 verworfen. Es war dies das erste Mal,
dass Staatsverträge dem Referendum unterworfen wurden und
geschah infolge der unterm 30. Januar 192T zustande gekommenen
Annahme des Initiativbegehrens betr. Unterstellung von
Staatsverträgen unter das Referendum. Im Gegensatz zu der beispielsweise

erwähnten Abstimmung über die Initiative betr. Vermögensabgabe

ist auf das Referendumsbegehren gegen Aufnahme eines

Artikels in die Bundesverfassung betr. Schutzhaft hinzuweisen,
welche Vorlage ebenfalls mit starkem Mehr entgegen dem Willen
der Bundesbehörden verworfen wurde. Es kann also gesagt werden,
dass die Abstimmungen bei verworfenen Vorlagen, also mit
negativem Ausgang, sowohl günstige, als ungünstige Ergebnisse mit
sich bringen können, sofern es sich um Volksbegehren handelt, dass
andererseits auch bejahende Volksentscheide ungünstig lauten
können.

Den vorliegenden Nachweisen über die Annahme- oder
Verwerfungsfrequenz liegen selbstverständlich nur die Abstimmungs-

Was nun die Ergebnisse der Abstimmungen selbst anbetrifft,
so sincl nacb der ckronologiscben Idebersiclit von den z6 Vorlageii.
nämlicb 18 eidgenössiscbe und 18 kantonale. 21 angenommen und

1^ verworlei« worden und xwar fanden von den 18 eidgenössiseben

nur 6 Vorlagen (made vor rlem Souverän, wäkrend 12 eidgenös-
siscbe verworfen wurden. Von den «8 kantonalen Vorlagen wurden

iz angenonnnen und nur z verhörten, lZs wäre nun aber ganx ver-
«eblt, daraus aus eine bedeutend grössere Verwerfungstendenx, die

sieb gegenüber den eidgenössiseken Vorlagen kundgetan, scbliessen

xu wollen, denn unter den 12 verworfenen eidgenössiseben Vorlagen
linden sieb 11 Initiativ- oder lkeferendumsbegebren, die bis auk

xwei alle (und xwar vermutlieb grössernteils im Lundesinteresse)
verworfen wurden, so dass tatsäeblieb aucb unter diesen neun,

analog wie bei den angenommenen Vorlagen, günstige vXbstmr-

mungsergebnisse xu verxeiebnen wäreir Die Ivicbtigkeit dieser

Deberlegung kann kaum mit einem treffliekeren Ileispiele illustriert
werden, als mit dein Hinweis auf die Abstimmung über die Ver
mögensabgabe-Initiative, welcbe ani z. Dexember 1922 xum Dlück
mit einein gewaltigen Nebr von 85,9^ verworfen wurde. iXlit
einem noeb stärkeren lVIebr, nämlieb von 87,5^, wurde xwar das

I^eferendumsbegebren über «las /.onenabkommen mit Drank>ei««b

unterm 18, bekriiar 192 Z verworfen. Ds war dies das erste Viai,
dass ?taatsverträge dem Kekereiidunr unterworfen wurden und ge-
sekab infolge der untern« Zv. Januar 1921 xustairde gekoinmeuen
/mnabme des Initiativbegebrens betr. Dnterstelluilg von Ztaats-
Verträgen unter das Referendum. In« Degensatx xu der beispiels-
weise erwäbnten /«I>stin«muiig ülrer die Initiative betr. Vermögens-
abgäbe ist auf das beVrenduinsbegebren gegen Xu fn abme eines

Artikels in die Lrindesverfassuiig betr. Zcbutxbalt binxuweisen,
welcbe Vorlage ebenfalls mit starken« Nebr entgegen den« Willen
der Hundesbebörden verworfen wurde. Its kann also gesagt werden,
dass die Abstimmungen bei verworfenen Vorlagen, also mit nega-
tivem àisgang. sow«rbl gliii.stige. als ungünstige Ergebnisse mit
sieb bringen können, sofern es sicb um Volksbegebren bandelt, dass
andererseits aucb be^abende Volksentscbeide «mgünstig lauten
können.

Den vorliegendeil blacbweisen über die «Vinabme- oder Ver-
werfungsfrequenx liegen selbstverständlicb nur die /«bstiinmungs-



ergebnisse des Kantons zugrunde, und es muss daher bemerkt
werden, dass die Endresultate der Gesamtschweiz für einzelne

Abstimmungsvorlagen auch anders lauten können, als im Kanton ;

solche Fälle kamen indes in der Berichtsperiode von 1920—".923
nicht vor.

In unserer frühern Veröffentlichung haben wir nachgewiesen,
dass das Volk in den letzten Jahrzehntperioden bedeutend

willfähriger geworden sei, als früher und dass die eidgenössischen
Vorlagen früher eine viel geringere Chance für die Annahme hatten,
a's die kantonalen, dass sich dieselbe aber in neuerer Zeit für die

erstem günstiger gestaltet habe. Das trifft nun freilich für die vier
letzten Jahre nicht oder nur sehr bedingt zu, nämlich wenn auch

die Abstimmungsresultate der 11 Initiativ- oder Referendurns-

begchren in ihrer Mehrzahl, wie wir oben ausgeführt haben, als

günstige gebucht werden können, sonst würde es im Gegenteil mit
der Chance der eidgenössischen Abstimmungsvorlagen nachgerade
recht ungünstig stehen, da nach dem blossen Zahlenverhältnis nur
V3 der eidgenössischen Vorlagen angenommen und 2/^ verworfen
worden wären. Uebrigens kann von einer bestimmten Regel oder

Gesetzmässigkeit in den Abstimmungsergebnissen nicht die Rede

sein, da sich der Ausgang der Abstimmungskampagnen jeweilen
nach den besondern Umständen richtet und erfahrungsgemäss der

Erfolg oder Misserfolg der Abstimmungsvorlagen in der Regel
weniger von sachlichen, als von Opportunitätsgriinden oder von
politisch-taktischen Motiven abhängt. Daneben spielen auch oft,
namentlich bei den konsequenten Neinsagern, festgewurzelte
Vorurteile, sowie der Mangel an richtiger Aufklärung eine grosse Polle
und zwar kann die letztgenannte Ursache auch annehmende
Volksentscheide betreffen. Das Referendum ist eben ein zweischneidiges
Schwert und kann nur wohltätig wirken, wenn es vernünftig und

richtig gehandhabt wird; denn da die auf allgemeine Förderung der

Kultur- und Wohlfahrtsbestrebungen hinzielende Tätigkeit des

Staates in der Demokratie im wesentlichen vom Entscheid des

Souveräns, d. h. vom Willen der Mehrheit des Volkes abhängig ist,
so muss dafür gesorgt werden, dass dieser Wille auch wahrhaft
unverfälscht zum Ausdruck kommt.

Bei den Abstimmungen ist im weitern von Interesse, zu
erfahren, ob die Stimmabgabe der an der Urne erscheinenden

ergeknisse des Kantons xngrunde, und es muss Ussier bemerkt
werden. dass die Endresultate der Desamtsckwei? kür ein/eine Z^b-

Stimmungsvorlagen auck anders lauten können, als im Kanton;
solcke Dälle kamen indes in der Lericktsperivde von ic)2o—'.Y^Z
nickt vor.

In un8erer krükeiai Verökkentlickung kalren wir nachgewiesen,
dass das Volk in den letzten ^lakr^ekntperioden Iredeutend will-
käkriger geworden sei a>8 krüker und dass die eidgenössiscken X'vr-
lagen krüker eine viel geringere Lkance kür die zVnnaknie kattsn,
als clie kantonalen, cla.88 8icü dieselbe alzer in neuerer Xeit kür clie

erstern günstiger gestaltet kabe. I)a8 trikkt nun kreilick kür clie vier
letzten sakre niclrt ocler nur sekr bedii^gt im. nämlick wenn auck
die zUstimmungsresultate cler 11 Initiativ- ocler Kekerendunis-

begekren in ikrer Nelir^akI, wie wir c>ben ausgekükrt kalren, a>8

günstige gel)uckt werclen können, 8vn8t würde e8 in, (iegenteii nnt
cler Lkai^ce cler eidgenössiscken Z^I)stiinmungsvorlagen nackgerade
reckt ungünstig 8teken, cla nack clem lüossen /.aklenverkältnis nur
1^ cler eidgenössiscken Vorlagen angenommen uncl ^ verworken
worden wären. Delirigens kanic vc>n einer Ke8timmten l<egel oder

Deset^.mässigkeit in den zUstnnrnungsergebnissen nickt die Kecle

Lein, da 8ick der /cusgang cler zVIistimmungskampagnen ^eweilen
nacli den besondern Dmstänclen ricktet und erkakrungsgemäss der

Krkolg oder lVisserkolg der ZUstnnmungsvorlagen in der Kegel
weniger von Lacklicken, a>8 von Opportnnitätsgründen oder von
politisck-taktiscken Notiven akkängt. Daneben spielen auck okt,
namentlick kei den konsecpienten bleinsagern, festgewurzelte Vor-
urteile, 8owie der Mangel an ricktiger zXukklärung eine gro88e Kolle
und /war kann die letztgenannte Drsacke ancli annekmende Volks-
entLckeicle ketrekken. Das llekerenclum ist el>en ein xweisckneidiges
Lckwert und kann nur wokltätig wirken, wenn es vernünftig und

ricktig gekanclkakt wird; denn da die ant allgemeine Förderung der

Kultur- und Woklkakrtsbestrebungen Inn/.ielende Tätigkeit des

Ltaates in der Demokratie nn wesentlichen vom Dntsekeid des

Souveräns, cl. k. voin Willen der lVlekrkeit des Volkes akkängig ist,
so muss dakür gesorgt werden, dass dieser Wille auck wakrkakt
unverkälsckt ^um Ausdruck komnit.

ldei den Zustimmungen ist im weitern von Interesse, ?.u

erkakren, ok die Ltimmakgabe der an cler Urne erscheinenden



Bürger richtig, d. h. vorschriftsgemäss erfolgt, bezw. ob diese

wirklich gültig stimmen, oder ob sie, sei es absichtlich oder
unabsichtlich, d. h. aus Versehen oder Ungeschicklichkeit, ungültige oder
ieere Stimmen einlegen ; hierüber gibt die chronologische Ueber-
sicht ebenfalls Aufschlüsse. Nach denselben variiert die Zahl der

abgegebenen ungültigen oder leeren Stimmen von 459 0,5%
bis 34,636 34/3%, der an den Abstimmungen teilnehmenden

Bürger. Weitaus die grösste Zahl der Stimmen, welche nicht in
Betracht fallen konnten, weisen die drei ersten eidgenössischen
Vorlagen der gegenwärtigen Berichtsperiode auf ; es betraf die

Doppelabstimmung über das Verbot der Spielbanken sowie das Bundesgesetz

über die Ordnung des Arbeitsverhältnisses vom 21. März
1920. Der Umstand, dass beim Initiativbegehren um Abänderung
des Art. 35 der B. V. wie auch beim vorgenannten Bundesgesetz
betr. das Arbeitsverhältnis nahezu gleichviel, nämlich 19,481

19,2% und 18,868 18,6%, ungültige oder leere Stimmen
abgegeben wurden, lässt darauf schliessen, dass 15—16,000 Bürger beim

Gegenvorschlag der Bundesversammlung zur Spielbankinitiative
mit der Höchstzahl von 34,636 34,3% mehr leere Stimmen
eingelegt hatten, als bei den zwei übrigen Vorlagen der nämlichen
Abstimmung; aber auch bei diesen ist die Zahl der ungültigen und
leeren Stimmen im Vergleich mit denjenigen aller übrigen Abstimmungen

so auffallend gross, dass angenommen werden muss, es

müssen auch bei diesen beiden Abstimmungsvorlagen wenigstens
10,000 und beim Gegenvorschlag der Bundesversammlung also

ca. 25,000 Bürger absichtlich leer eingelegt haben! Bei allen übrigen

33 Abstimmungsvorlagen bewegt sich die Zahl der ungültigen
und leeren Stimmen von 459 0,5% bis höchstens 11,099=11,7%
der Stimmenden ; bei 27 Abstimmungsvorlagen bewegen sie sich

überhaupt nur von 0,5—5% der Stimmenden. Auffallend und misslich

erscheinen diese verloren gegangenen Stimmen immerhin.
Es empfiehlt sich, noch einen kurzen Einblick in die beigedruckte

Uebersicht II der gemeindeweisen Ergebnisse der eidgenössischen
Abstimmung vom 3. Dezember 1922 über die Initiative betr.
Vermögensabgabe zu tun, bei welcher es durch allseitige Aufklärung
der Bürger durch die Presse ,und in Versammlungen gelang, eine
noch nie dagewesene Beteiligung von 86,3%; zu erzielen und deren
Resultat eine glänzende Kundgebung und entschiedene Manifesta¬

it

Bürger ricbtig, 6. b. vorscbrittsgemäss erfolgt, beziw. ob diese

wirklicb gültig stimmen, oder ob sie, sei es absicbtlicb oder unab-

sicbtlicb, 6. b. aus Versehen oder Dngescbicklicbkeit, ungültige oder
ieere stimmen einlegen; bierüber gibt die cbronologiscbe Hetzer-

sickt el?enfalls àtscblûsse. blacb denselben variiert die ^abl 6er

abgegebenen ungültigen c>6er leeren Ltimmen von 459 — o,Z^>
bis Z4,6z6 — Z4,Z^ 6er an 6en Abstimmungen teilnebmenden

Bürger. Weitaus 6ie grösste ^abl 6er Ltimmen, welcke nickt in
Betracbt fallen konnten, weisen 6ie 6rei ersten eidgenössiscben X or-
lagen 6er gegenwärtigen öericbtsperiode auf; es betraf 6ie Doppel-
Abstimmung über 6as Verbot 6er Spielbanken sowie 6as Bundes-

geset? über 6ie Ordnung 6es ^.rbeitsverkältnisses vom 21. klär/.
1920. Der Dmstand, 6ass beim Initiativbegebren um Abänderung
6es Ort. 55 6er L. V. wie aucb beim vorgenannten Lundesgeset/
betr. 6as Orlxitsverbältnis nabe/u gleicbviel, nämlicb 19,481 —
19,2^ und 18,868 — 18,6^?. ungültige 06er leere Ltimmen abge-
geben würben, lässt darauf scbliessen, dass 15—16,000 Bürger beim

Oegenvorscblsg 6er Bundesversammlung xur Zpielbankinitiative
mit 6er Döcbst/abl von Z4,6z6 — Z4.Z?<? mebr leere Ltimmen ein-

gelegt batten, als bei den awei übrigen Vorlagen 6er nämlicben Ob-
Stimmung; aber aucb bei diesen ist die ?abl 6er ungültigen und
leeren Ltimmen im Vergleick mit denjenigen aller übrigen Obstim

mungen so auffallend gross, dass angenommen werden muss, es

müssen aucb bei diesen beiden Obstimmungsvorlagen wenigstens
10,000 und beim Degenvorscblag der Bundesversammlung also

ca. 25,000 Bürger absicbtlicb leer eingelegt baben! Bei allen übri-
gen zz Obstimmungsvorlagen bewegt sicb die ^abl der ungültigen
und leeren Ltimmen von 459 — 0,5^. 6is böcbstens 11,099^11,7^?
der Ltimmenden; bei 27 Obstimmungsvorlagen bewegen sie sicb

überbaupt nur von 0,5—5^ der Ltimmenden. Auffallend und miss-
licb erscbeinen diese verloren gegangenen Ltimmen immerbin.

Bs empfieblt sicb, nocb einen kurzen Binblick in die beigedruckte
Debersicbt II der gemeindeweisen Ergebnisse der eidgenössiscben
Abstimmung vom z. December 1922 über die Initiative betr. Ver-
mogensabgsbe /u tun, bei welcber es durcb allseitige Aufklärung
der Bürger durcb die Bresse.und in Versammlungen gelang, eine
nocb nie dagewesene Beteiligung von 86,erzielen und deren
Resultat eine glänzende Kundgebung und entsckiedene Manifests-

V
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tion für die staatserhaltende bürgerliche Politik war. Die
Vermögensabgabe-Initiative wurde nämlich mit einem Mehr von

627,250 Stimmen, d.h. mit 736,952 87% gegen 109,702 — 13%
Annehmende in der Gesamtschweiz und 132,345 85,9% Nein

gegen 20,956 13,6%! Annehinende (resp. mit 86,3%; gegen
13,7% der gültigen Stimmen) im Kanton Bern verworfen. In
15 Gemeinden oder Abstimmungskreisen des Kantons Bern hatte
diese Abstimmung eine Beteiligung von 100% erreicht und nicht
weniger als 205 Gemeinden wiesen eine solche von 90—99% auf.
In 10 Gemeinden haben sämtliche Stimmberechtigte mit Nein
gestimmt, nämlich in den Gemeinden Ballmoos, Saxetcn, Häutligen,
Teuffenthal, Rcbévelier, Saulcy, Champoz, Courchapoix, Souboz

und Rocourt; in 72 weitern Gemeinden wurde kein Ja abgegeben.

Verhältnismässig am meisten annehmende Stimmen wurden in
folgenden 10 Gemeinden abgegeben: Bremgarten 47,9%, Port 38,6,

Rern-Biimpliz 38,2, Villerct 36,1, Dotzigen 34,4, Bolligen 34,1,
Bern, mittlere Gemeinde 33,1, Nidau 30,8, Hengnau 30,4 und
Thun 30%. Alle übrigen Gemeinden oder Abstimmungskreise hatten

weniger als 30% annehmende Stimmen.
Es erübrigt uns noch, hier zum Schlüsse neuerdings, wie schon

in der frühern Publikation (Seite 16), auf einige wenige
Differenzen aufmerksam zu machen, die sich zwischen dem Schweiz,

statistischen Jahrbuch und dem Bundesblatt mit Bezug auf die betr.
Abstimmungsergebnisse im ganzen herausstellten, nämlich:

Differenzen zwischen dem Schweiz, statistischen Jahrbuch und dem Bundesblatt.

Abstimmung vom 21. März 1920.

(Initiativbegehren betr. Spielbanken [Gesamtschweiz].)
Pablikalion Slimmbernchtigte Beteiligung (liiltigc Stimmen Ja Nein

Schweiz, statist. Jahrbuch 957,110 — 496,289 271,947 224,342
Bundesblatt 9S7.no 579,831 491,736 269,740 221,996

Differenz — — 4,553 2,207 2,346

Gegenvorschlag der Bundesversammlung.
Schweiz. Statist. Jahrbuch 957,no — 455,979 108,500 347,479
Bundcsblatt 957,no 579,831 452,145 107.230 344,9'5

Differenz — — 3,834 1,270 2,564

Abstimmung vom 24. September 1922.
(Abänderung des Bundesstrafrechts |Kanton Bern].)

Kt. Abstimmungsergebnis 176,291 112,793 111,574 51,922 59,652
Uondrshlatt und Schweiz statiat Jahrbuch 176,291 112,804 111,585 51,027 59,658

Differenz — 11 11 5 6

10

tion kür die staatserbaltende bürgerliche Lolitik war. Oie Ver-

mögensabgabe-Initiative wurde nämlich mit einem Nelir von

627,250 Ltimmen, d.h. mit 7^6,952 — 87^ gegen 109,702 —
Annehmende in der Oesamtscliwei- und 152.545 ^ 85,9^ Klein

gegen 20,956 — 15,6^ /Vnnelnnende (resp. mit 86,gegen
15,7^7 cler gültigen Ltimmen) im Xanton Lern verworfen. In
15 Oemeinden oder /Vbstimmungskreisen des Kantons Lern batte
diese Abstimmung eine Leteiligung von 100^ erreicht und nicht
weniger als 205 Oemeinden wiesen eine sulcbc von 90—99A? auf.
In 10 Oemeinden haben sämtliche btiminberechl igte mit IV-?,,/ ge-
stimmt, nämlich in den (Iemeinclen Lallmoos. Laxeten, Oäutligen.
Oeiiklentlial, Lebevelier, Laulc^, Oliampo-, Oourcbapoix, Loubo-
und l^ocourt; in 72 weitern Oemeinden wurde kein ^a allgegeben.
V erhältnismässig am meisten annehmende Ltimmen wurden in toi-
genden 10 Oemeinden abgegeben: Lremgarten 47,9?o, Lort 58.6,

Lern-Lümpli- 58,2, Villeret 56,1, Oot-igen 54,4, Völligen 54,1.
Lern, mittlere Oenieindc 55,1. Klidau 50,8, Oengnau 50,4 und
Obun 50^. ^Vlle übrigen Oemeinden oder tVbstimmungskreise batten

weniger als zoU, annehmende Ltimmen.
Os erübrigt uns noch, hier -um Lcblusse neuerdings, wie schon

in der frühern Lublikation (Leite 16), auf einige wenige Oit'tc-
ren-en aufmerksam -u machen, die sich -wischen dem scbwei?.
statistischen fahrbuch und dem Lundesklatt mit Le-ug auf die betr.
Abstimmungsergebnisse im gan-en herausstellten, nämlick:

vikkeren-en -wiseben -lern sclivvei?. statistischen fabrduck uncl item Kundesblatt.

Abstimmung vom 21. b-lär- 1920.

(Initiativbegebren betr. Spielbanken fdessrntscbwei-f.)
(Mills! io» !îi!màr-«>>t!x!« liddlix-mx llMixc .1» lim

Lcbwei-. statist, fsbrbucb 957,110 — 496,289 271,947 224,542
Lundesblatt 957,no 579,8zi 49b7Z6 269,740 221,996

Differen- — — 4,55z 2.207 2,546

Qegenvorscbisg der Bundesversammlung.
Scbwei-. statist, fabrbucb 957,110 — 455,979 108,500 547,479
kundesblstt 957,lio 579.8z 1 452,145 107,250 544,915

Differen- — — 5,854 1,270 2,564

Abstimmung vom 24. September 1922.
(Abänderung des Lundesstrakrecbts l Kanton kern l 4

Kt. Abstimmungsergebnis 176,291 112,79z >11,574 51,922 59,652
l!W-ttI»lI àn- >là làct 176.291 112,804 111.585 51.927 59,658

Differenz. — 11 11 5 6



Um allfälligen Missdeutungen vorzubeugen, sehen wir uns
veranlasst, hiezu folgendes zu bemerken: Es ist wohl ohne weiteres
anzunehmen, dass - diese wenigen und zum Teil ganz unwesentlichen.

Differenzen, wie schon die frühern, von fehlerhaften Zusammenstellungen

der Abstimmungsergebnisse eines oder mehrerer Kantone
herrühren, auf welche die Wiedergabe der Gesamtzahlen im Bundes-
1-latte oder im Schweiz, statistischen Jahrbuch sich jeweilen zu
stützen pflegt. Daraus kann weder der Bundeskanzlei noch dem

eidg. statistischen Bureau, selbst wenn es sich um viel grössere
Differenzen handeln würde, irgend ein Vorwurf erwachsen, nur
erscheint es angezeigt, dass wo möglich eine vollständige
Bereinigung dei Ergebnisse sowohl eidgenössischer als auch kantonaler

Abstimmungen jeweilen bei der Erwahrung oder Gültigerklärung
derselben stattfinde.

17m alltälligen lVlisscieutungen vorxubeugen, seken wir uns ver-
aulasst, kiexu solvencies xu bemerken: Ks ist wokl okne weiteres an-
xunekmen. class cìiese wenigen uncl xum Deil ganx unwesentlicken.

Dikterenxen, wie sckon clie krütiern, von teklerkatten Zusammen-

Stellungen cler Abstimmungsergebnisse eines ocler mehrerer Kantone
kerrükren, auk welcke clie Wieàgabe 6er Llesamtxaklen irn Luncles-
l latte ocler irn Lckweix. statistiscken ^akrbuck sick jeweilen xu
stütxen ptlegt. Daraus kann wecler 6er Luncleskanxlei nock clem

eiclg. statistiscken Bureau, selbst wenn es sick um viel grössere
Ditterenxen kancleln würcle, irgencl ein Vorwort erwacksen, nur
ersckeint es angexeigt, class wo möglick eine vollstänclige Lerei-
nigung öc: Ergebnisse sowokl eiclgenössiscker als auck kantonaler

Abstimmungen jeweilen bei cler Krwakrung ocler Dültigerklärung
clerselben stattt'incle.


	Text

